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Beschlussvorlage 

  

Drucksachen-Nr. VL-57/2021  

 Biblis den 12.04.2021 

Allgemeine Verwaltung Aktenzeichen: 

  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Gemeindevertretung 21.04.2021  öffentlich 

 
Titel 
 
Beschluss über einen vorliegenden Einspruch zum Ergebnis der Kommunalwahl vom 14.3.2021 
 

Beschlussentwurf: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 

a. Die Gemeindevertretung beschließt, dass dem Einspruch vom 31.03. d.J. gegen die Gültigkeit der 
am 14. März stattgefundenen Kommunalwahl – hier der Gemeindewahl – stattgegeben wird.  

 
oder 

 
b. Die Gemeindevertretung beschließt, dass der Einspruch vom 31.03. d.J. gegen die Gültigkeit der 

am 14. März stattgefundenen Kommunalwahl – hier der Gemeindewahl – zurückgewiesen wird.  
 

Sach- und Rechtslage: 
 
Seitens der FLB-Fraktion ist am 31. März d.J. in Person von Hans-Peter Fischer ein fristgemäß eingereichter 
Einspruch gegen die Gültigkeit der am 13. März stattgefundenen Kommunalwahl – hier der Gemeindewahl – 
erhoben worden. Die Begründung zum Einspruch ist der Vorlage als Anhang beigefügt.  
 
Hinsichtlich der im Rahmen des Einspruchs aufgeführten Punkte, wird wie folgt Stellung genommen:  
 

1) Die Besetzung der Wahllokale ist seitens des Wahlamtes von den vorangegangenen Wahlen 
weitestgehend übernommen worden. Die personelle Besetzung der einzelnen Wahlvorstände war bei der 
letzten Kommunalwahl im Jahr 2016 ähnlich, bis auf wenige Unterschiede. Für die folgenden Wahlen, wie 
bspw. die Bürgermeisterwahl ist diese Liste fortgeführt worden - so ist es auch bei der diesjährigen 
Kommunalwahl gehandhabt worden. Außerdem hat Herr Bürgermeister Scheib nochmals öffentlich auf die 
anstehenden Kommunalwahlen aufmerksam gemacht - verbunden mit dem Aufruf, dass weitere 
Wahlhelfer, und dies vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, benötigt werden, die unter 
Umständen auch flexibel bei etwaigen kurzfristigen Absagen einspringen können.  
An dieser Stelle hätten auch weitere Mitglieder der FLB-Fraktion Interesse bekunden können, als 
Wahlhelfer tätig zu werden.  

 
2) Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl kann trotz eines vom Wahlvorstand angebrachten 

Absperrbandes gewährleistet werden. Den Wahlbeobachtern war gemäß § 37 KWO stets der Zutritt zum 
Wahlraum möglich. 
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Unabhängig davon ist aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 
empfohlen. Von einer Verletzung des Öffentlichkeitsgrundsatzes ist daher nicht auszugehen.  

 
3) Über die von Herrn Fischer geschilderten Ereignisse liegen dem Wahlamt zwei Stellungnahmen vor: eine 

Stellungnahme von der Wahlvorsteherin und der Schriftführerin des Briefwahlbezirkes, sowie eine der 
betroffenen Person, des CDU-Listenkandidaten, selbst. Am Wahlabend selbst kamen keine Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Wahl oder des Auszählungsvorganges auf. Es wurden keine etwaigen Ausführungen 
in der Niederschrift festgehalten. Die Stellungnahmen sind der Vorlage ans Anlage beigefügt.  

 
4) Die abgegebenen Briefwahlunterlagen werden, bevor sie der Wahlurne zugeführt werden, vom Wahlamt 

wegen der Portokosten gezählt. Die von Herrn Fischer getroffene Formulierung „[…] lagen stundenlang in 
verschiedenen Abteilungen im Rathaus herum“ ist nicht korrekt. Die Wahlunterlagen gehen unverzüglich 
und ohne Umwege dem Wahlamt zu und werden sodann gezählt und der Wahlurne des jeweiligen 
Briefwahlbezirkes zugeführt. Durch die Erforderlichkeit der Zählung der Wahlunterlagen war im konkreten 
Fall die sofortige Zuführung zur Wahlurne wohl nicht möglich.  
 

5) Bereits in den vorangegangenen Wahlen waren die Auszählungswahlvorstände hauptsächlich mit 
Mitarbeitern der Verwaltung besetzt. In diesem Jahr war dies nicht so uneingeschränkt wie in den letzten 
Jahren möglich: aufgrund der Corona-Pandemie waren einige Mitarbeiter nicht bereit bei der Auszählung 
der Wahlunterlagen zu helfen, da diese der Risikogruppe angehören und daher nicht bereit waren, sich in 
dieser Situation dem Infektionsrisiko auszusetzen. Dies wurde seitens des Wahlamtes akzeptiert. 
Allerdings mussten die Verwaltungsmitarbeiter durch andere Personen für den Auszählungsvorgang 
ersetzt werden – das Wahlamt hat sodann auf diejenigen Personen zurückgegriffen, die sich freiwillig auch 
für die Auszählung am Montag bereiterklärt haben. Die von Herrn Fischer benannte Person war bereits am 
Wahlsonntag Mitglied des Wahlvorstandes. Eine unabhängige dritte Person hat sowohl die Eingabe als 
auch das Vorlesen der Stimmvergabe kontrolliert. Überdies sind gemäß § 6a KWG alle Mitglieder der 
Wahlorgane zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes verpflichtet.  
Auch die Auszählung der Stimmen am Montag war öffentlich  
 

6) In dem benannten weiteren Raum haben zwei weitere Verwaltungsmitarbeiterinnen an der Auszählung der 
Stimmen ordnungsgemäß mitgewirkt, § 48a KWO.  
 

7) Dieser Umstand war der Gemeinde Biblis bislang nicht bekannt. Es handelt sich dabei nicht um eine 
Angebotssituation seitens der Gemeinde.  
 

8) Die Verwaltung hat ordnungsgemäß die Ausstellung von höchstens vier Vollmachten zugelassen. 
Prämisse hierfür war selbstverständlich das Vorliegen der erforderlichen Unterschriften.  
 

 
Gemäß § 26 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes wird in drei Gruppen von Wahlmängeln unterschieden, bei denen 
eine Ungültigkeit der Wahl vorliegt. Die in der Begründung des Einspruchs aufgeführten Inhalte sind nicht unter 
einen der in § 26 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 KWG genannten Tatbestände zu subsumieren – aus diesem Grund liegt nach 
Einschätzungen des Wahlamtes der Gemeinde Biblis kein Wahlmangel gemäß Wahlprüfungsvorschrift des KWG 
vor. Ferner ist das Vorliegen von Handlungen, die das Wahlergebnis beeinflussen und die konkrete Möglichkeit 
bieten, auf die Sitzverteilung Einfluss zu nehmen, zu verneinen.  
 
In der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des endgültigen Gesamtergebnisses sind keine Mängel 
festgestellt worden. 
 


	Sach- und Rechtslage:



